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vom 24. April 2008  
(StAnz. Nr. 19/2008 vom 09. Mai 2008),  
zuletzt geändert am 23. November 2017  
(StAnz. Nr. 49/2017 vom 08. Dezember 2017)

Aufgrund von Art. 18 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2,  
Nr. 3 und Nr. 4 des Gesetzes über die Bayerische 
Architektenkammer und die Bayerische Ingeni-
eurekammer-Bau (Baukammerngesetz – BauKaG) 
gibt sich die Bayerische Ingenieurekammer-Bau 
folgende Hauptsatzung:
 

ERSTER TEIL

Grundlagen

§ 1 
Rechtsstellung und Aufgaben

[1] Die Bayerische Ingenieurekammer-Bau ist 
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit 
Sitz in der Landeshauptstadt München. Sie führt 
ein Dienstsiegel. Die Rechtsaufsicht übt das 
Bayerische Staatsministerium des Innern aus.

[2] Die Bayerische Ingenieurekammer-Bau ist 
die berufsständische Vertretung der im Bauwesen 
tätigen Ingenieure im Freistaat Bayern. Ihre Auf-
gaben ergeben sich aus Art. 13 des Gesetzes 
über die Bayerische Architektenkammer und  
die Bayerische Ingenieurekammer-Bau (Bau kam-
merngesetz – BauKaG).

[3] Bei der Bayerischen Ingenieurekammer-
Bau besteht ein Eintragungsausschuss, Art. 22  
Abs. 1 Satz 1BauKaG.

[4] Bei der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau 
 besteht eine Akademie zur Erfüllung des gesetz-
lichen Auftrages aus Art. 13 Absatz 1 Satz 3 Nr. 2 
BauKaG. Sie trägt den Namen „In ge nieurakademie 
Bayern, Günter Scholz Fort bil dungswerk der 
Bayerischen Inge ni eure kam mer-Bau“. Ihr steht 
ein Ausschuss zur Seite. Auf gaben der Aka-
demie und des Ausschusses so wie dessen Wahl 
und Zusammensetzung re gelt eine von der Ver- 
treterversammlung zu er lassende Akademie-
satzung. Die Satzung kann die Übertragung von 
Vertretungsbefugnissen des Vorstandes vorsehen 
und Personen, die keine Mitglieder der Vertreter-
versammlung sind, als stimmberechtigte Aus-
schussmitglieder zulassen, soweit sie nicht über 
die Mehrheit im Ausschuss verfügen.

[5] Bei der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau 
besteht ein Fürsorgewerk gemäß Art. 13 Abs. 2 
BauKaG, das den Namen „Karl Kling So zialfonds  
der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau“ trägt. 
Näheres regelt die Satzung dieses Für sorgewerks.

§ 2 
Mitglieder

[1] Der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau ge-
hören als Mitglieder an:

1.  Pflichtmitglieder (Beratende Ingenieurinnen 
und Beratende Ingenieure), Art. 12 Abs. 4 
BauKaG,

2.  freiwillige Mitglieder, Art. 12 Abs. 5 BauKaG.

[2] Die Mitgliedschaft beginnt mit der Eintragung 
in das Mitgliederverzeichnis der Baye rischen Inge-
nieurekammer-Bau; sie endet mit der Löschung 
der Eintragung (Art. 7 Abs. 2 BauKaG).

[3] Anträge auf Löschung aus dem Mitglieds-
verzeichnis nach Art. 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BauKaG 
(Kündigungen der Mitgliedschaft) sind nur mit 
einer Frist von 3 Monaten zum Ende eines 
Halbjahres möglich, es sei denn, Grund für die 
Kündigung ist der Wegfall von Voraussetzungen für 
die Eintragung. Ein Widerruf der Eintragung (Art. 7 
Abs. 2 Satz 2 BauKaG) kommt wegen fehlender 
Zuverlässigkeit für den Beruf des Ingenieurs  
oder Beratenden Ingenieurs insbesondere in 
Betracht, wenn das Mitglied innerhalb der letzten 
fünf Jahre eine Vermögensauskunft nach § 802 c 
ZPO geleistet oder rechtlich unanfechtbare Bei-
tragsforderungen über mehr als zwei Jahre nicht 
beglichen hat.

§ 2 a 
Rechte der Mitglieder

[1] Die Kammer schützt die Berufsbezeichnung 
der Mitglieder.

[2] Sie unterstützt die Mitglieder, denen wegen 
Einhaltung der Berufsregeln und der von der 
Kammer erlassenen Berufsordnung oder ihrer 
Tätigkeit für die Kammer Nachteile drohen oder 
entstehen.

[3] Soweit Angelegenheiten einzelner Mitglieder 
die Belange der Gesamtheit der Kammermit-
glieder betreffen oder von grundsätzlicher Be-
deutung in einer örtlichen Untergliederung, einer 
Fachrichtung oder einer Tätigkeitsart sind, haben 
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die Mitglieder Anspruch auf Unterstützung durch 
die Kammer in der Ausübung ihrer Berufstätigkeit.

[4] Die Mitglieder genießen das aktive und pas-
sive Wahlrecht nach Maßgabe dieser Satzung und 
der auf ihrer Grundlage ergangenen Wahlordnung.

[5] Die Mitglieder sind berechtigt, ihre Berufs-
bezeichnung mit dem Zusatz „Mitglied der Baye-
rischen Ingenieurekammer-Bau“ zu führen.

[6] Die Mitglieder sind berechtigt, Anfragen 
und Anträge zu vergünstigten Konditionen an die 
Kammer zu richten und auch für Fortbil dungs-
angebote der Ingenieurakademie Vergünsti gun-
gen in Anspruch zu nehmen. 

§ 2 b 
Pflichten der Mitglieder

[1] Die Mitglieder sind verpflichtet, ihren Beruf 
gewissenhaft auszuüben, dem ihnen im Zusam-
menhang mit ihrer Berufsausübung entgegenge-
brachten Vertrauen zu entsprechen, alles zu un-
terlassen, was dem Ansehen des Berufsstands 
schaden kann, Art. 24 Abs. 1 Satz 1 BauKaG. Nä-
heres regelt die Berufsordnung. 

[2] Die Mitglieder sind auch verpflichtet,

1.  sich nach näherer Maßgabe der Berufsord-
nung und der Fort- und Weiterbildungsord-
nung beruflich fortzubilden, sich kollegial zu 
verhalten und unlauteren Wettbewerb zu 
unterlassen sowie sich nach Maßgabe der 
Berufsordnung gegen Haftpflichtansprüche 
zu versichern, Art. 24 Abs. 1 Satz 2 BauKaG;

2.  der Kammer die zur ordnungsgemäßen 
Durchführung ihrer Aufgaben erforderlichen 
Angaben zu machen. Dies gilt insbeson-
dere für Angaben, die die Voraussetzung 
der Mitgliedschaft und die Beitragsfestset-
zung betreffen;

3.  Anfragen der Kammer im Zusammenhang 
mit der Erfüllung von Berufspflichten so-
wie bei der Wahrnehmung der Berufsaufga-
ben im Rahmen einer Personengesellschaft 
oder juristischen Person zu beantworten;

4.  die Gebühren und Beiträge nach der Ge-
bührenordnung und der Beitragsordnung zu 
bezahlen;

5.  bei beruflichen Auseinandersetzungen 
unter einander zunächst eine gütliche Eini-
gung zu versuchen. Schlägt diese fehl, soll 

der Schlichtungsausschuss angerufen  
werden. Der Vorstand kann anordnen, dass  
ein Schlichtungsversuch bei Streitigkeiten 
zwischen Mitgliedern durchzuführen ist, 
Art. 21 Abs. 2 Satz 1 BauKaG.

§ 3 
Interessenten

[1] Die Kammer führt eine Interessentenliste.

[2] In die Interessentenliste wird auf Antrag 
kostenfrei eingetragen, wer in einer Fachrichtung 
der in Art. 5 Abs. 1 BauKaG genannten Fach-
rich tungen zum Studium immatrikuliert ist und 
entweder

1.  an einer bayerischen Hochschule ein-
geschrieben ist oder

2. einen Wohnsitz in Bayern hat.  

[3] In die Interessentenliste Eingetragene sind 
be rechtigt, für die Dauer der Eintragung die 
Serviceleistungen der Kammer wie Mitglieder in 
Anspruch zu nehmen. Näheres zu den Rechten 
und Pflichten, die mit der Eintragung verbunden 
sind, regelt eine vom Vorstand zu beschließende 
Verfahrensordnung „Interessentenliste“.

[4] Die Eintragung in die Interessentenliste er- 
 lischt

1.  mit Aufgabe des Studiums oder sechs  
Monate nach dessen Abschluss,

2. sechs Jahre nach Eintragung,
3. bei Verzicht auf die Eintragung oder
4.  bei Nichteinhaltung der sich aus der Ver-

fahrensordnung gemäß Abs. 3 ergebenden 
Pflichten, insbesondere bei Nicht zahlung 
von Gebühren nach vorangegangener 
Mahnung.

Maßgebend ist der zuerst eintretende Umstand.

§ 4 
Organe der Kammer

[1] Organe der Kammer sind die Vertre ter-
ver sammlung und der Vorstand, Art. 14 Abs. 1 
BauKaG.

[2] Die in die Organe berufenen Mitglieder sind 
zur Ausübung ihres Amtes verpflichtet, soweit 
nicht ein wichtiger Grund entgegensteht (Art. 14 
Abs. 2 Satz 2 BauKaG).
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[3] Mitglieder der Vertreterversammlung können 
auf eigenen Antrag von der Ausübung ihres Amtes 
zeitweise entbunden oder auf Dauer entpflichtet 
werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Zu-
ständig ist die Vertreterversammlung. Mitglie-
der des Vorstands können in gleicher Weise auf 
eigenen Antrag entbunden oder entpflichtet 
werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt und 
mindestens die Mehrheit der Mitglieder der Ver-
treterversammlung zustimmt.

[4] Ein Mitglied der Vertreterversammlung 
scheidet, ohne dass es einen Antrag nach Ab - 
satz 3 gestellt hat, nur aus, wenn es die Kam-
mermitgliedschaft verliert oder ihm die Mitglied-
schaft in der Vertreterversammlung entzogen 
wird (Art. 27 Abs. 1 Nr. 3 BauKaG). Ein Mitglied 
des Vorstands kann darüber hinaus gemäß Art. 16 
Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 4 BauKaG abberufen werden.

[5] Die Mitglieder der Organe sind ehrenamtlich 
tätig. Sie haben Anspruch auf Entschädigung für 
Auslagen und Zeitversäumnisse nach näherer 
Maß gabe der durch die Vertreterversammlung 
zu beschließenden Entschädigungsordnung.

§ 5 
Finanzwesen

[1] Die Haushaltsführung der Kammer richtet 
sich nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit.

[2] Der Finanzbedarf der Kammer wird im We-
sentlichen durch Beiträge und Gebühren nach nä-
herer Maßgabe der Beitrags- bzw. Gebührenord-
nung aufgebracht. Beiträge können für einzelne 
Mitgliedsgruppen unterschiedlich bemessen wer-
den. Gebühren werden für die Inanspruchnahme 
von Ein richtun gen, Amtshandlungen oder sons-
tigen Leistungen der Kammer erhoben (Art. 19 
Abs. 1 und 2 BauKaG).

[3] Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

[4] Grundlage für das wirtschaftliche Handeln  
ist der jährlich aufzustellende Haushaltsplan 
gemäß Art. 18 Abs. 2 Nr. 7 BauKaG. Einzelheiten 
des Haushaltsplans, insbesondere über dessen 
Aufstellung und Vollzug sowie über Zahlungen, 
Buchführung, Rechnungslegung, Rechnungsprü-
fung und Entlastung regelt die von der Vertreter-
versammlung zu erlassende Haushalts- und 
Kassenordnung.

[5] Rückständige Beitrags- und Gebühren for de-
rungen werden nach erfolgloser zweiter Mah- 
nung nach den Vorschriften des Bayerischen Ver-
waltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes 
vollstreckt (Art. 19 Abs. 3 BauKaG).

ZWEITER TEIL

Vertreterversammlung 

§ 6 
Zusammensetzung

Die Vertreterversammlung ist das oberste Be-
schlussorgan der Kammer. Sie besteht aus 125 
Mitgliedern und einer gleichen Anzahl von Nach-
rückern, die in geheimer Wahl für die Dauer von 
fünf Jahren von den Mitgliedern der Kammer ge-
wählt werden. Mindestens 75 Vertreter müssen 
Pflichtmitglieder der Kammer sein, Art. 15 Abs. 1 
Satz 2 BauKaG.

§ 7 
Zuständigkeit, Unabhängigkeit

[1] Die Vertreterversammlung ist insbesondere 
zuständig für:

1.  den Erlass von Satzungen, Art. 16 Abs. 1  
Nr. 1 BauKaG,

2.  die Abnahme der Jahresrechnung und die 
Wahl der Rechnungsprüfer, Art. 16 Abs.1  
Nr. 2 BauKaG,

3.  die Wahl, Entlastung und Abberufung der 
Vorstandsmitglieder, Art. 16 Abs. 1  
Nr. 3 BauKaG,

4.  die Festsetzung der Entschädigungen 
für die Mitglieder der Organe, der Ein-
tragungsausschüsse und der Ausschüsse, 
Art. 16 Abs. 1 Nr. 4 BauKaG sowie nach  
§ 15 eingesetzter Arbeitskreise,

5.  die Bildung von Ausschüssen sowie die 
Wahl und Abwahl der Mitglieder dieser 
Ausschüsse, Art. 16 Abs. 1 Nr. 5 BauKaG,

6.  die Bildung von Fürsorgeeinrichtungen, 
Art. 16 Abs. 1 Nr. 6 BauKaG.

[2] Mitglieder der Vertreterversammlung sind 
unabhängig und an Weisungen nicht ge bun-
den. Sie sind zur Verschwiegenheit über alle An-
gelegenheiten verpflichtet, die ihnen in Zu sam-
menhang mit ihrer Tätigkeit bekannt geworden 
sind, Art. 14 Abs. 4 BauKaG.
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§ 8 
Sitzungen 

der Vertreterversammlung
[1] Die Vertreterversammlung wird mindestens 
einmal jährlich zur ordentlichen Sitzung einbe rufen. 

[2] Außerordentliche Sitzungen der Vertreter-
versammlung sind innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten einzuberufen, wenn es von min des - 
tens einem Drittel der Mitglieder der Vertreterver-
sammlung schriftlich unter Angabe des Verhand-
lungsgegenstandes beim Vorstand be an tragt 
oder von der Rechtsaufsicht verlangt wird oder 
wenn es der Vorstand beschließt.

§ 9 
Beschlussfähigkeit, Beschlussfassung

[1] Die Vertreterversammlung ist beschlussfähig, 
wenn die Mitglieder ordnungsgemäß geladen 
wurden und mehr als die Hälfte der Mitglieder 
anwesend ist. Ist eine Angelegenheit wegen der 
Beschlussunfähigkeit der Vertreterversammlung 
zurückgestellt worden und tritt die Vertreterver-
sammlung zur Verhandlung über den selben Ge-
genstand zum zweiten Mal zusammen, so ist sie 
ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mit-
glieder beschlussfähig; in der Ladung zu dieser 
Sitzung ist auf diese Bestimmung ausdrücklich 
hinzuweisen, Art. 16 Abs. 2 BauKaG.

[2] Beschlüsse werden mit der Mehrheit der ab-
gegebenen gültigen Stimmen gefasst. Bei Stim-
mengleichheit ist ein Antrag abgelehnt, Art 16 
Abs. 3 BauKaG.

[3] Beschlüsse über die Änderung dieser 
Haupt satzung, über Satzungen nach Art. 18 
Abs. 2 Nrn. 1 bis 5 BauKaG und Be schlüsse 
zur vorzeitigen Ab berufung eines Vor stands-
mit glieds (§ 4 Abs. 4) bedürfen der Mehr heit 
von zwei Dritteln der anwesenden Mit glie der 
der Vertreterversammlung, mindestens aber 
der Mehrheit der Mitglieder der Vertreterver- 
sammlung.

§ 10 
Geschäftsordnung 

Die Vertreterversammlung gibt sich eine Ge-
schäftsordnung. Sie gilt über den Ablauf einer 
Wahlperiode hinaus, wenn die neu gewählte 
Vertreterversammlung nicht Abweichendes be-
schließt. 

§ 11 
Ausschüsse der Vertreterversammlung

[1] Die Vertreterversammlung bildet für die 
Dauer ihrer Amtszeit Ausschüsse aus dem 
Kreis der Vertreter, die ihre Angelegenheiten 
eigenständig beraten und Beschlüsse der Ver-
treterversammlung und des Vorstandes vorbe-
reiten. Die Ausschüsse verfügen in der Regel 
über mindestens fünf und höchstens sieben Mit-
glieder. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Vorsitzenden.

[2] Ausschüsse können mit Zustimmung des 
Vorstands bis zu vier externe Personen ohne 
Stimmrecht hinzuziehen, wenn deren besondere 
Fachkunde im Ausschuss nicht schon präsent 
ist. Sie haben Anspruch auf Entschädigung wie 
Aus schussmitglieder. Ohne Zustimmung des 
Vor stands können Ausschüsse jederzeit Gäste 
ohne Anspruch auf Entschädigung einladen. 
Art. 14 Abs. 4 BauKaG gilt für externe Personen 
und Gäste entsprechend; sie sind durch den Vor-
sitzenden über die Verschwiegenheitspflicht zu 
belehren.

[3]  Die Vorsitzenden der Ausschüsse und ihre 
Stell vertreter werden von den Ausschüssen in 
deren konstituierenden Sitzungen gewählt. 

[4] Die Vertreterversammlung bildet obligatorisch 
einen
 - Ausschuss für Haushalt und Finanzen,
 -  Ausschuss für Satzung und Wahl- 

ordnung und
 - Rechnungsprüfungsausschuss. 
Weitere Ausschüsse können durch Beschluss der 
Vertreterversammlung eingerichtet werden. Sie 
sollen so besetzt sein, dass verschiedene Fach- 
rich tungen in ihnen vertreten sind. Die Zahl der 
weiteren Ausschüsse soll zehn nicht über steigen.

[5] Mit an ihn gerichteten Anträgen aus den Aus-
schüssen muss sich der Vorstand unverzüglich 
be fassen. Der Vorstand kann den Ausschüssen 
Gegenstände zur Beratung zuweisen.

[6] Der Vorstand bestellt aus seiner Mitte für jeden 
Ausschuss einen Vorstandsbeauftragten, soweit 
nicht ohnehin Mitglieder des Vorstands in die  
Aus schüsse gewählt sind. Vorstandsbeauftragte 
sind berechtigt, an den Sitzungen des Ausschus-
ses beratend teilzunehmen, sie berichten dem  
Vor stand. Weitere Vorstandsmitglieder können 
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an den Sitzungen der Ausschüsse beratend teil-
nehmen. 

[7] Die Vorsitzenden der Ausschüsse berichten 
der Vertreterversammlung.

[8] Für Anträge auf Entbindung, Entpflichtung 
und für die Abberufung vom Amt des Aus schuss-
mitglieds (Art. 16 Abs. 1 Nr. 5 BauKaG) gelten § 4 
Abs. 3 und 4 entsprechend.

§ 12
Besondere Regelungen für  

einzelne Ausschüsse
[1] Ausschuss Haushalt und Finanzen
Der Ausschuss Haushalt und Finanzen unter stützt 
und berät den Vorstand bei der Auf stellung des 
Haushaltsplans und prüft den Jahres ab schluss. 
Seine Stellungnahme ist vor Be schluss fassung 
über die Haushaltssatzung in der Vertreter ver-
sammlung zu behandeln.

[2] Rechnungsprüfungsausschuss
Der Rechnungsprüfungsausschuss ist für die 
Kontrolle der Ausgaben und Einnahmenerhebung 
zuständig. Dazu prüft er stichprobenartig neben 
der ordnungsgemäßen Buchführung gemäß 
der Haushalts- und Kassenordnung (§ 5 Abs. 3) 
die Ausgaben darauf, ob sie von den Aufgaben 
der Kammer (Art. 13 BauKaG) gedeckt sowie 
zweckdienlich und verhältnismäßig sind, hierbei 
beachtet er den Ermessenspielraum des Vor-
stands bei der Bewilligung von Ausgaben. Er ist 
berechtigt, vom Vorstand zu einzelnen Ausgaben 
eine Stellungnahme zu verlangen. Diese Stel-
lungnahme ist der Vertreterversammlung zur 
Kenntnis zu geben. Die Vollständigkeit der Ein-
nahmenerhebung kontrolliert der Ausschuss 
durch Stichproben und Plausibilitätsprüfungen. 
Vor der Beschlussfassung über die Entlastung 
ist das Ergebnis der Rechnungsprüfung in der 
Vertreterversammlung zu erörtern. Der Rech-
nungsprüfungsausschuss kann sich eine Ge-
schäftsordnung geben; diese bedarf der Zu stim-
mung der Vertreterversammlung.

DRITTER TEIL

Vorstand  

§ 13 
Zusammensetzung und Zuständigkeit

[1] Der Vorstand besteht aus dem Präsidenten, 
zwei Vizepräsidenten und sechs weiteren Vor-
standsmitgliedern. Der Präsident, ein Vize prä si-
dent und mindestens drei wei tere Mitglieder des 
Vorstandes müssen Pflicht mitglieder sein, Art. 17 
Abs. 1 Satz 4 BauKaG. Der andere Vizepräsident 
muss freiwilliges Mitglied der Kammer sein.

[2] Der Vorstand führt die Geschäfte der Baye-
rischen Ingenieurekammer-Bau (Art. 17 Abs. 3 
BauKaG) und bedient sich dabei einer Geschäfts-
stelle (§ 16 Abs. 1). Er gibt sich hierzu eine Ge-
schäftsordnung. Die Amtszeit der Vorstands-
mitglieder dauert bis zum Amtsantritt des neuen 
Vorstands. Der neue Vorstand tritt sein Amt mit 
der Benennung der gewählten Mitglieder des 
Vorstands nach § 25 Abs. 5 Satz 3 der Wahlord-
nung an.

[3] Der Vorstand beschließt über alle An ge-
legenheiten der Kammer, für die nicht aufgrund 
gesetzlicher oder satzungsrechtlicher Regelung 
die Vertreterversammlung zuständig ist. Er ist ins-
besondere zuständig für:

1.  die Aufnahme freiwilliger Mitglieder, Art. 12 
Abs. 5 Satz 2 BauKaG,

2.  die Löschung der Eintragung freiwilliger 
Mitglieder, Art. 7 Abs. 2 BauKaG,

3.  die Rüge von Berufspflichtverletzungen, 
Art. 25 BauKaG,

4.  die Aufstellung des Haushaltsplans  
als Grundlage für den von der Vertreterver-
sammlung zu beschließenden Haushalt,

5. den Vollzug des Haushalts,
6.  den Vollzug der Beschlüsse der Vertreter - 

versammlung,
7.  die Einstellung des Geschäftsführers  

und die Einstellung der Mitarbeiter der  
Ge schäfts stelle auf Vorschlag des 
Geschäftsführers,

8.  die Entlassung des Geschäftsführers und 
der Mitarbeiter der Geschäftsstelle,

9.  die Bestellung der Mitglieder des Eintra- 
gungsausschusses, Art. 22 Abs. 4 BauKaG 
sowie der Mitglieder des Schlichtungs- 
ausschusses, Art. 21 Abs. 1 Satz 2 BauKaG, 
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10.  die Einrichtung und Auflösung von 
Arbeitskreisen, § 15, und

11.  die Bestellung der Regional- und Hoch-
schulbeauftragten, § 17.

[4] Der Vorstand entscheidet durch Beschluss. 
Er ist beschlussfähig, wenn mindestens fünf Mit-
glieder anwesend sind. Näheres regelt die Ge-
schäftsordnung des Vorstands. 

§ 14
Präsident

[1] Der Präsident vertritt die Kammer gerichtlich 
und außergerichtlich, Art. 17 Abs. 2 BauKaG.

[2] Der Präsident beruft die Sitzungen des Vor-
standes mindestens einmal vierteljährlich ein. 
Die Sitzungen der Vertreterversammlung beruft 
er nach Maßgabe des § 8 ein.

[3] Der Präsident leitet die Sitzungen der Ver-
treterversammlung und des Vorstandes, soweit 
Geschäfts- oder Wahlordnungen nichts anderes 
bestimmen.

[4] Der Präsident vollzieht die Beschlüsse des 
Vorstandes, soweit die Geschäftsordnung nichts 
anderes bestimmt.

[5] Der Präsident wird im Fall seiner Verhinderung 
durch die Vizepräsidenten in der Reihenfolge ihrer 
Bestellung vertreten. Sind die Vizepräsidenten 
ver hindert, vertritt den Präsidenten ein vom ihm 
be vollmächtigtes Vorstandsmitglied, sonst bei der 
Leitung von Sitzungen das älteste anwesende 
Vor standsmitglied.

[6] Frühere Präsidenten der Bayerischen Inge-
nieure kammer-Bau sind berechtigt, die Be zeich-
nung „Altpräsidentin“ oder „Altpräsident“ zu 
führen.

VIERTER TEIL

Arbeitskreise, Geschäftstelle,  
Regional- und Hochschulbeauftragte,  
Schlichtungsausschuss 

 
§ 15

Arbeitskreise
Zur Beratung des Vorstandes in Einzelfragen 
können Arbeitskreise gebildet oder Berater be - 
stellt werden, wenn nicht ein bestehender Aus-

schuss der Vertreterversammlung mit dieser 
Aufgabe betraut werden kann. Der Vorstand 
bestimmt die Vorsitzenden der Arbeitskreise. 
Der Präsident berichtet über die Tätigkeit der 
Arbeitskreise in der Vertreterversammlung. Ar-
beitskreise werden aufgelöst, wenn deren Auf-
trag erfüllt oder erledigt ist. 

§ 16
Geschäftsstelle

[1] Zur Führung der Geschäfte der Kammer, 
§ 13 Abs. 2, bedient sich der Vorstand einer Ge-
schäftsstelle. Die Geschäftsstelle wird von einem 
Geschäftsführer geleitet. Einzelheiten regelt eine 
vom Vorstand zu erlassende Geschäftsordnung 
für die Geschäftsstelle.

[2] Zuständig für Personalangelegenheiten der 
Ge schäftsstelle ist der Präsident, soweit diese 
Satzung oder die Geschäftsordnung für die Ge-
schäftsstelle nichts anderes bestimmen.

§ 17 
Regional- und Hochschulbeauftragte

[1] Der Vorstand bestellt längstens für die 
Dauer seiner Amtszeit Regional- und Hoch-
schul beauftragte. Jedem Beauftragten wird ein 
Mit glied des Vorstandes als Ansprechpartner 
zugeordnet.

[2] Regionalbeauftragte sind örtliche Ansprech-
partner für die Mitglieder der Kammer in den 
Regierungsbezirken. Hochschulbeauftragte sind 
Binde glied zwischen der Kammer und den 
Hoch schulen.

[3] Einzelheiten regeln von der Vertreter ver  sam-
mlung zu beschließende Geschäfts ord  nungen. Sie 
gelten über den Ablauf einer Wahl periode hinaus, 
wenn die neu gewählte Ver tre terversammlung 
nicht Abweichendes be schließt. 

[4] Über die Tätigkeit der Regional- und Hoch-
schulbeauftragten berichtet der Präsident der 
Vertreterversammlung.

§ 18
Schlichtungssausschuss

[1] Bei der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau 
besteht ein Schlichtungsausschuss, Art. 21 Abs. 1 
BauKaG. 
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[2] Der Schlichtungsausschuss wird nur tätig, 
wenn die nach der Schlichtungsordnung erfor-
der li chen Voraussetzungen, insbesondere die 
Zu stim mungen der beteiligten Nichtmitglieder 
nach Art. 21 Abs. 2 Satz 2 BauKaG vorliegen. 
Han delt es sich bei einem Beteiligten um eine 
Ge sellschaft, steht diese einem Mitglied gleich, 
wenn die Mehrheit der persönlich haftenden Ge-
sellschafter, der Geschäftsführer oder des Vor-
stands Mitglieder der Kammer sind oder die Ge-
sellschaft in das Gesellschaftsverzeichnis (Art. 10 
BauKaG) eingetragen ist.

[3] Die Mitglieder des Schlichtungsausschusses 
einschließlich des Vorsitzenden werden vom Vor-
stand für die Dauer von fünf Jahren bestellt. Der 
Schlichtungsausschuss besteht aus einer aus-
rei chen den Anzahl von Mitgliedern, von denen 
mindestens die Hälfte Mitglied der Kammer sein 
muss. Der Vorsitzende des Schlich tungs aus-
schus ses muss die Befähigung zum Richteramt 
nach § 5 DRiG besitzen. Die Be stellung erlischt 
bei Bestehen eines wichtigen Grundes, wenn der 
Vorstand dem Antrag eines Ausschussmitglieds 
auf Entpflichtung zustimmt oder wenn es vom 
Vorstand abberufen wird.

[4] Der Schlichtungsausschuss ist unabhängig 
und an Weisungen nicht gebunden. Seine Sitz-
ungen sind nicht öffentlich. Seine Mitglie der sind 
zur Verschwiegenheit über alle Ange legenhei-
ten ver pflichtet, die ihnen in Zusammen hang 
mit ihrer Tätigkeit bekannt geworden sind; dies 
gilt auch nach Beendigung der Tätigkeit im 
Schlich tungsausschuss.

[5] Sofern sich der von den Beteiligten vor-
ge  tra gene Sachverhalt dazu eignet, kann der 
Vor sitzende mit Zustimmung der Be teil ig-
ten das Streitverhältnis jederzeit in ein Me dia-
tionsverfahren überführen. Mediator kann nur 
sein, wer Mitglied im Schlichtungsausschuss ist, 
über fundierte Kenntnisse der Mediation verfügt 
und von den Beteiligten übereinstimmend zum 
Mediator bestimmt wird. 

[6] Für Schlichtungs- oder Mediationsverfahren 
werden Kosten (Gebühren und Auslagen) nach 
der Gebührenordnung erhoben.

[7] Einzelheiten des Schlichtungs- oder Media-
tionsverfahrens werden in der Schlich tungs ord-
nung geregelt.

FÜNFTER TEIL

Eintragungsausschuss

§ 19
Zusammensetzung

[1] Der Eintragungsausschuss besteht aus dem 
Vor sitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden 
und der notwendigen Zahl von Beisitzern, Art. 22 
Abs. 3 Satz 1 und 2 BauKaG.

[2] Die Mitglieder des Eintragungsausschusses 
dürfen weder dem Vorstand der Kammer an ge-
hören noch Bedienstete der Kammer oder der 
Aufsichtsbehörde sein, Art. 22 Abs. 3 Satz 5 
BauKaG.

§ 20
Berufung

[1] Der Vorsitzende des Eintragungsausschusses 
und sein Stellvertreter müssen die Befähigung 
zum Richteramt haben. Sie werden vom Vorstand 
für die Dauer von fünf Jahren durch Beschluss  
be rufen.

[2] Die Beisitzer des Eintragungsausschusses 
müssen Mitglieder der Kammer sein. Es gilt 
Art. 22. Abs. 3 Satz 4 BauKaG. Sie werden für die 
Dauer von fünf Jahren vom Vorstand durch Be-
schluss berufen.

[3] Die Bestellung erlischt bei Bestehen eines 
wichtigen Grundes, wenn der Vorstand einem An-
trag des Ausschussmitglieds auf Entpflichtung  
zustimmt oder wenn es vom Vorstand abberufen 
wird. 

SECHSTER TEIL

Führung von Listen und  
Verzeichnissen

§ 21
Führung von Listen und  

Verzeichnissen
[1] Die Kammer führt die gesetzlich vor ge schrie-
benen Listen und Verzeichnisse. Darüber hinaus 
können auf Beschluss des Vorstandes weitere 
Lis ten eingerichtet werden, die in der Regel nur 
für Mitglieder der Kammer offen stehen (Ser vice-
listen). Die Voraussetzungen für die Ein tra gung in 
die Servicelisten legt der Vorstand fest, er kann 
hierzu Verfahrensordnungen ver abschieden.
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[2] Für die Eintragung in die Listen, deren 
Führung und Pflege werden Gebühren nach 
Maßgabe der Gebührenordnung erhoben.

SIEBTER TEIL

Ahndung von  
berufsrechtlichen Verstößen

§ 22
Rügerecht des Vorstandes

Der Vorstand kann nach Maßgabe des Art. 25 
BauKaG eine Rüge aussprechen, wenn ein Kam-
mermitglied seine Berufspflichten verletzt hat, die 
Schuld gering ist und ein Antrag auf Einleitung 
eines berufsgerichtlichen Verfahrens nicht erfor-
derlich erscheint.

§ 23
Berufsgerichtliches Verfahren, Bestellung  

ehrenamtlicher Richter
[1] Für das berufsgerichtliche Verfahren gelten 
die Art. 26 bis 30 BauKaG.

[2] Die ehrenamtlichen Richter für die Be rufs- 
gerichte bei den Landgerichten München I und 
Nürnberg-Fürth sowie für das Landes be rufs-
gericht bei dem Oberlandesgericht München wer-
den in ausreichender Anzahl vom Vorstand vor-
ge schlagen (Art. 29 Abs. 2 BauKaG). Sie müssen 
Mit glied der Kammer sein (Art. 28 Abs. 2 Satz 1 
BauKaG) und dürfen weder dem Vorstand noch der 
Vertreterversammlung angehören und nicht Be-
dienstete der Kammer oder der Auf sichtsbehörde 
sein (Art. 29 Abs. 3 Satz 2 BauKaG).

ACHTER TEIL

Wahlen

§ 24
Wahlen zur Vertreterversammlung 

und Wahl des Vorstandes
Die Wahlen zur Vertreterversammlung und des 
Vor standes regelt eine Wahlordnung nach Art. 18 
Abs. 2 Nr. 2 und 3 BauKaG, welche der Zu stim-
mung von zwei Dritteln der anwesenden Mit-
glieder der Vertreterversammlung, mindestens 
aber der Mehrheit der Mitglieder der Ver tre ter-
versammlung (Art. 16 Abs. 4 BauKaG) be darf. Sie 
ist im Bayerischen Staatsanzeiger zu ver öffent-
lichen (Art. 18 Abs. 3 BauKaG).

NEUNTER TEIL

Übergangsbestimmungen,  
Inkrafttreten

§ 25
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01. 06. 2008 in Kraft. Die 
Regelungen über die Besetzung von Ausschüssen 
und Arbeitskreisen treten rückwirkend zum 
24. 04. 2008 in Kraft.

§ 26
Aufhebung alter Rechtsvorschriften

Mit Inkrafttreten dieser Satzung tritt die Satzung 
der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau vom 27. 
Januar 1994 (StAnz Nr. 37/1994 vom 16. 09. 1994), 
zuletzt geändert am 16. 11. 2001 (StAnz Nr. 4/2002 
vom 25. 01. 2002) außer Kraft.
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